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 Mörigen, 11.02.2026 
 
 
 
 
 
Ausschreibung – Betrieb «Bistro am See» in Mörigen 
 
 
1. Hintergrund 

Die Einwohnergemeinde Mörigen schreibt den Betrieb des Bistro am See (Seestrasse 38, 2572 Mörigen) 
neu aus. Das Bistro ist eine beliebte Begegnungsstätte direkt am Bielersee und soll weiterhin als 
saisonaler Gastronomiebetrieb mit familiärer Atmosphäre geführt werden. 

2. Mietobjekt 

 Räumlichkeiten: Buffetraum, Küche, verglaster Bistroteil, Terrasse seeseitig und seitlich, 
Gartenwirtschaft, 2 Parkplätze 

 Mitbenutzung: Personal-WC, Gäste-WC, Duschen, hintere Terrasse und Abstellfläche, Eventwiese 
(nach Absprache) 

 Inventar: Kühlschränke, Tiefkühlschränke, Saladette, Induktionskochfeld, Fritteuse, 
Geschirrspülmaschine (gemäss Inventarliste) 

3. Vertragsbedingungen 

 Mietzins: noch zu verhandeln,  
 Umsatzbeteiligung: noch zu verhandeln 
 Nebenkosten: CHF 1'000 pauschal pro Jahr (Wasser, Abwasser, Strom, Kehricht) 
 Vertragsdauer: jeweils 1 Jahr, automatische Verlängerung, Kündigungsfrist 3 Monate zum 

Jahresende 
 Öffnungszeiten: Saisonbetrieb von März bis Oktober, täglich max. 08:00–22:00 Uhr, 

12 Sondergenehmigungen für längere Öffnung pro Jahr, Schliessung November–Februar 
 Untermiete: nicht erlaubt 
 Konkurrenzschutz: Exklusivrecht für Gastronomie in der Freizeitanlage am See 

4. Anforderungen gemäss Pflichtenheft 

4.1. Angebot & Speisekarte 
 Kompakte Karte, Fokus auf Qualität 
 Snacks + Süssigkeiten, Halbmahlzeiten, Tellergerichte, Glaceverkauf 
 Saisonale Spezialitäten ohne Überladung der Karte 

 
4.2. Gästeorientierung 

 Offen und zugänglich für alle Gäste. 
 „First come, first serve“, nur beschränkte Reservationsmöglichkeiten 
 Take-away-Angebote für Gäste am See 
 Kinderfreundliche Ausrichtung (Portionen, Sitzmöglichkeiten, evtl. Spielecke) 
 Bar- und Kartenzahlungen möglich 
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4.3. Ausstattung & Gestaltung 
 Keine Plastikstühle oder -tische, keine Werbeschilder 
 Einrichtung im Einklang mit Natur und See 
 Einsatz eines Gästerufsystems 
 Wetterangepasste Sitzmöglichkeiten (Sonnenschutz) 

 
4.4. Nachhaltigkeit & Umwelt 

 Mehrweg- oder biologisch abbaubare Verpackungen 
 Mülltrennung und Recyclingmöglichkeiten 
 Energieeffiziente Geräte und Beleuchtung 

 
4.5. Personal & Organisation 

 Freundlicher, serviceorientierter Umgang 
 Flexible Schichtplanung, wetterabhängig 
 Schulungen zu Hygiene, Allergien, Lebensmittelsicherheit 
 Bereitschaft zur Mithilfe FAS 

 
4.6. Kommunikation & Marketing 

 Klare Kommunikation über Website, Social Media, Aushänge der Öffnungszeiten 
 
4.7. Sicherheit & Hygiene 

 Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben 
 Regelmässige Reinigung und Wartung 
 Erste-Hilfe-Ausbildung 

 
4.8. Gästeerlebnis 

 Angenehme Atmosphäre (Musik, Beleuchtung, TV) 
 Kleinere Events passend zum Konzept möglich (zb Musikevent auf der Eventwiese / Movie night 

etc.) 

5. Gesucht wird 

Engagierte Betreibende, welche: 
 Erfahrung in Gastronomie und Servicequalität mitbringen 
 Freude an einem saisonalen, naturnahen Betrieb haben 
 Nachhaltigkeit und Gästeorientierung leben 
 bereit sind, den Betrieb persönlich und verantwortungsvoll zu führen 

6. Bewerbung 

Interessierte Personen oder Teams reichen ihre Bewerbungsunterlagen mit einem Entwurf eines 
Konzeptvorschlags und Referenzen bis 31. März 2026 bei der Einwohnergemeinde Mörigen ein: 
 
Einwohnergemeinde Mörigen  
z.H. Kommission Freizeitanlage am See 
Schulstrasse 21 
2572 Mörigen 
 


